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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99102037012000

Leistungsbezeichnung I Bescheinigung in Steuersachen - Ausstellung (ehemals
steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung)

Leistungsbezeichnung II Bescheinigung in Steuersachen - Ausstellung (ehemals
steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung)

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
Vollzug

Quellredaktion Berlin

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung;
Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen, Steuer

Leistungstyp

Leistungsgruppierung

Verrichtungskennung
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Modul Sachverhalt

SDG-Informationsbereich Informationsbereiche im Zusammenhang mit Bürgern

Lagen Portalverbund

Einheitlicher
Ansprechpartner

Fachlich freigegeben am

Fachlich freigegen durch

Handlungsgrundlage • Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) zu §
1, Nr. 4
• Gesetz über Gebühren und Beiträge (GebBeitrG)
• Verwaltungsgebührenordnung (VGebO)

Teaser

Volltext Die Bescheinigung in Steuersachen wird auf

Antrag vom zuständigen Finanzamt

Inhalt der Bescheinigung
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Modul Sachverhalt

Hinweis zu den Gebühren

• Wenn mit der Ausstellung ein überwiegend
öffentliches Interesse verfolgt wird (z. B. bei der
Bewerbung um öffentliche Aufträge), kann diese
Gebühr nach Prüfung durch das Finanzamt ggf.
entfallen. Hierfür ist bei Antragstellung anzugeben für
welchen Zweck die Bescheinigung ausgestellt und wem
sie vorgelegt werden soll. Fehlen derartige Angaben
wird vom Vorliegen einer Gebührenpflicht
ausgegangen.
• Wird mit der Ausstellung der Bescheinigung kein
öffentliches Interesse verfolgt oder wollen Sie nicht
angeben, für welchen Zweck die Bescheinigung
ausgestellt werden soll, ist die Ausstellung der
Bescheinigung gebührenpflichtig. In diesem Fall ist die
Gebühr bereits mit Antragstellung zu überweisen.
Ausführungen dazu, wie Sie Zahlung an das Finanzamt
vornehmen können, finden Sie unter "Weiterführende
Informationen". In der Überweisung sind die
Steuernummer, für die die Bescheinigung auszustellen
ist, und das zuständige Finanzamt zu benennen. Als
Zahlungsgrund geben Sie bitte „Verwaltungsgebühren“
an.

Erforderliche Unterlagen • Ausgefüllter Antrag

Voraussetzungen • Keine Voraussetzungen erforderlich.

Kosten 17,90 Euro

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

• Hinweise zu Zahlungen an das Finanzamt
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Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle

Formulare • Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung in
Steuersachen

Ursprungsportal Bescheinigung in Steuersachen - Ausstellung (ehemals
steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung)
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